
Jahrgang 26 Lübben (Spreewald), den 10. März 2017 Nummer 3

„Lübbener Stadtanzeiger“

Amtsblatt

für die Stadt Lübben (Spreewald)

P1



Lübben (Spreewald) Nr. 3/2017- 2 -

Inhaltsverzeichnis der amtlichen Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen

2. Änderung der Satzung der Stadt Lübben (Spreewald) über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen Seite 2

2. Änderung der Satzung der Stadt Lübben (Spreewald) über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche 
Maßnahmen in der Stadt Lübben(Spreewald) (Straßenausbaubeitragssatzung) Seite 2

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 23. Februar 2017 Seite 3

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 26. Januar 2017 Seite 4

Ordnungsbehördliche Verordnung über Ausnahmen vom Schutz der Nachtruhe 2017 Seite 4

Fahrplan Stadtlinie Seite 7

Stellenausschreibung des Wasser- und Bodenverbandes „Oberland Calau“ Seite 8

2. Änderung der Satzung der Stadt  
Lübben (Spreewald) über die Erhebung  

von Erschließungsbeiträgen
Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) sowie 
des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) 
am 23.02.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der § 6 Absatz 4 Satz 2 der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen der Stadt Lübben (Spreewald) – Erschließungsbei-
tragssatzung – vom 01.12.2006 wird wie folgt geändert:
Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenober-
kante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragt. Geschosse, die ausschließliche der Unterbringung technischer 
Gebäudeausrüstungen dienen (Installationsgeschosse), sowie Hohl-
räume zwischen der obersten Decke und der Bedachung in denen Auf-
enthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
Lübben (Spreewald), den 24.02.2017

2. Änderung der Satzung der Stadt Lübben  
(Spreewald) über die Erhebung von Beiträgen für 

straßenbauliche Maßnahmen in der  
Stadt Lübben(Spreewald)  

(Straßenausbaubeitragssatzung)
Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S 286), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) sowie der 
§§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Branden-
burg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 
(GVBl. I S. 174) zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. 
Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Lübben (Spreewald) am 23.02.2017 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1

Der § 5 Absatz 5 Satz 2 der Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Lübben (Spreewald) 
(Straßenausbaubeitragssatzung) – vom 28.01.2008 wird wie folgt ge-
ändert:
Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenober-
kante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragt. Geschosse, die ausschließliche der Un-terbringung technischer 
Gebäudeausrüstungen dienen (Installationsgeschosse), sowie Hohl-
räume zwischen der obersten Decke und der Bedachung in denen Auf-
enthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschosse.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
Lübben (Spreewald), den 24.02.2017
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Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 23. Februar 2017
Die Stadtverordneten der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota) beschlossen im öffentlichen Teil:

Beschluss Nr.: 2016/094
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) be-
schließt die Haushaltssatzung der Stadt Lübben (Spreewald) für das 
Haushaltsjahr 2017 mit den entsprechenden Anlagen.
Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthaltung gefasst.

Beschluss Nr.: 2017/015
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) be-
schließt die 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen – Erschließungsbeitragssatzung - vom 01.12.2006.
Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthaltung gefasst.

Beschluss Nr.: 2017/016
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) be-
schließt die 2.Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Lübben (Spreewald) – 
Straßenausbaubeitragssatzung – vom 08.01.2008.
Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthaltung gefasst.

Beschluss Nr.: 2017/018
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/Lu-
bin (Błota) beschließt die Ordnungsbehördliche Verordnung über Aus-
nahmen vom Schutz der Nachtruhe in der Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota) 2017.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2017/014
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) 
beschießt den Ausbau des Ernst-von-Houwald-Dammes in Lübben 
(Spreewald), Teilabschnitt der Bundesstraße 87(B 87), beginnend ab 
der Spreebrücke mit der Querungshilfe in Form einer Mittelinsel an der 
Schlossinsel bis zur Einmündung Parkplatz am Schloss entsprechend 
des Lageplanes, Anlage 1.
Inhalt des Projektes ist der Neubau des Regenwasserkanals der B 87, 
der Neubau der Fahrbahn der B 87 und der Neubau der Nebenanlagen.
Die Stadt Lübben (Spreewald) baut die beiden Mittelinseln in Eigenver-
antwortung und eigener Finanzierung.
Die Stadt Lübben (Spreewald) baut die Nebenanlagen in Eigenverant-
wortung und eigener Finanzierung.
Die Stadt Lübben (Spreewald) baut im Auftrag des Landesbetriebes für 
Straßenwesen Brandenburg den Regenwasserkanal der Bundesstraße 
und die neue Fahrbahn der Bundesstraße, die Kosten werden durch 
den Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg übernommen.
Der Beschluss wurde einstimmig bei drei Stimmenthaltungen gefasst.

Ausbau des Ernst-von-Houwald-Dammes

Die Stadtverordneten der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota) beschlossen im nichtöffentlichen Teil:
Beschluss Nr.: 2017/013
Das in dem Wohngebiet „Brunnenstraße“ an der öffentlichen Verkehrsanlage „Am Wäldchen“ in Lübben (Spreewald) gelegene kommunale 
Grundstück Gemarkung Lübben, Flur 16, Flurstück 340 mit 1.070 m2 wird zu dem Zweck der Errichtung eines Wohngebäudes veräußert.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
vom 26. Januar 2017

Die Stadtverordneten der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota) 
beschlossen im öffentlichen Teil der Sitzung:

Beschluss Nr.: 2017/004
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) be-
schließt das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 
„Wohngebiet Neuendorf“ durchzuführen.
Ziel der Planaufstellung ist die Konversion des Geländes der ehemali-
gen Gärtnerei im Stadtteil Neuendorf zu Wohnzwecken, um den wach-
senden Bedarf an Wohnbaugrundstücken zu decken.
Das ca. 1,2 ha große Plangebiet liegt am westlichen Siedlungsrand des 
Stadtteiles Neuendorf. Es wird im Norden durch den nicht ausgebau-
ten Ponna-Weg und im Osten ebenfalls durch den Ponna-Weg und 
durch die Neuendorfer Dorfstraße begrenzt. Im Süden bilden die Neu-
endorfer Dorfstraße und im Westen landwirtschaftliche Flächen die 
Grenze des Plangebiets.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flur-
stücke 135, 653, 854 887, 890 sowie teilweise 875 und 203/2 der Flur 
1, Gemarkung Neuendorf.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Wohngebiet Neuendorf“

Ordnungsbehördliche Verordnung über  
Ausnahmen vom Schutz der Nachtruhe 2017

Auf Grund der §§ 3 Abs.1 und 26 Abs. 1, 3 und 30 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehörden-
gesetz - (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 
1996 (GVBl.I/96, [Nr. 21], S.266), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl.I/16, [Nr. 5]) sowie des § 10 
Abs. 1 und 4 des Landesimmissionsschutzgesetzes (LImschG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1999 (GVBl.I/99, [Nr. 17], 
S.386), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2016 
(GVBl.I/16, [Nr.142]) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota) in ihrer Sitzung am 23. Februar 2017 
nachfolgende Ordnungsbehördliche Verordnung über Ausnahmen 
vom Schutz der Nachtruhe 2017 für die Stadt Lübben (Spreewald)/Lu-
bin (Blota) erlassen:

§ 1
Für die Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) werden Ausnahmen 
für nachfolgend aufgeführte Veranstaltungen im entsprechenden Fest-
bereich bzw. an einem entsprechenden Veranstaltungsort bestimmt, 
welche sich hinsichtlich der Erzeugung sowie Ausbreitung von Immis-
sionen und Emissionen abgrenzen.

Die Festbereiche gliedern sich wie folgt:

 Festbereich 1 Schlossinsel, Touristisches Zentrum und Spree-
Lagune

 Festbereich 2 Bereich des Hafens „Flottes Rudel“
 Festbereich 3 Breite Straße
 Festbereich 4 Marktplatz
 Festbereich 5 Hafen 3 Stadtmauer und Gasthaus Lehnigks-

berg
 Festbereich 6 Frankfurter Straße
 Festbereich 7 Wiese am ehemaligen Warmbad
 Festbereich 8 Schlossumfeld
 Festbereich 9 Burglehn
 Festbereich 10 Ehrenhof des Landratsamtes

Die Veranstaltungsorte gliedern sich wie folgt:

Veranstaltungsort Festplatz Majoransheide
Veranstaltungsort Gelände Feuerwehrgerätehaus Treppendorf 

und Heideweg
Veranstaltungsort Gelände Gaststätte „Dodge City“

Festbereiche und Veranstaltungsorte sind in den Anlagen zu dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung kartografisch näher bezeichnet.

§ 2

Von dem Verbot der Betätigungen, die gemäß § 10 Abs. 1 LImschG die 
Nachtruhe (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zu stören geeignet sind, werden 
Ausnahmen für nachfolgend aufgeführte Veranstaltungen - entspre-
chend der unter § 1 dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung näher 
bezeichneten Festbereiche und Veranstaltungsorte einschließlich Was-
serstraßen zu den Kahnnächten - zugelassen:

Übersicht auf Folgeseite oben
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Diese Regelung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über Ausnah-
men vom Schutz der Nachtruhe 2017 ergeht unabhängig von einer 
bei Vorliegen eines öffentlichen oder überwiegenden besonderen 
privaten Interesses zusätzlich im Einzelfall auf Antrag zu erteilenden 
gebührenpflichtigen Ausnahmezulassung von den Bestimmungen der 
Absätze 1 und 2 des § 11 LImschG bezüglich der Benutzung von Ge-
räten, die der Erzeugung/Wiedergabe von Schall oder Schallzeichen 
dienen (Tongeräte) - insbesondere Lautsprecher, Tonwiedergabe - und 
ähnliche Geräte.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 17 Abs.1 OWiG geahndet werden.

§ 4

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach dem 
Tage ihrer Verkündung in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2017.

Lübben (Spreewald), den 24.02.2017

Anlage:
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Stellenausschreibung des Wasser- und  
Bodenverbandes „Oberland Calau“

Der Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ stellt zum 1. August 2017

1 Auszubildenden für den Beruf Wasserbauer /-in

ein.

Die dreijährige Ausbildung beinhaltet die berufstheoretische Ausbildung im Berufsbildungs-zentrum Kleinmachnow sowie die fachpraktische 
Ausbildung im Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ in Raddusch.
Anforderungen:
•  Fachoberschulreife mit einem guten Abschluss
•  Absolviertes Praktikum beim WBV „Oberland Calau“ ab Kl. 9
•  Ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber „Erstuntersuchung nach § 32 Abs.1 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Bewerbungen mit:
1.  handgeschriebenem Lebenslauf
2.  Passbild
3.  beglaubigten Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse
sind bis zum 07.04.2017 zu richten an:
Wasser- und Bodenverband
„Oberland Calau“
Raddusch Lindenstraße 2
03226 Vetschau/Spreewald

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin Frau Neuhäuser, Telefon: 035433 5926-0.

Hinweis
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewerbungsunterlagen nur zurückgeschickt werden können, wenn ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

gez. Schloddarick
Geschäftsführer
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